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In der Sitzung der Landessynode am 5. Juli 2002 wurde der Antrag gestellt, sich mit
dem Schutz des menschlichen Lebens vom Anfang bis zum Ende zu befassen. Dabei
wurde der Ausschuss Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit beauftragt, ein Wort der
Synode an die Öffentlichkeit und an politisch Verantwortliche zu erarbeiten, das die
Würde menschlichen Lebens vom Anfang bis zum Ende deutlich macht und seinen
unbedingten Schutz fordert. 

Aus der Vielfalt der zu diesem Thema gehörenden Aspekte hat der Ausschuss dann drei
Themen herausgegriffen. Und zwar den Schutz des menschlichen Lebens von Anfang
an, die Forschung an embryonalen Stammzellen und die Würde am Ende des Lebens. 

Im November 2003 wurde bereits in der Evangelischen Akademie Bad Boll unter
Beteiligung von Fachleuten ein Studientag vom Ausschuss für Kirche, Gesellschaft
und Öffentlichkeit und vom Diakonieausschuss durchgeführt.

Angesichts immer dringender werdender Fragen nach dem Schutz des Lebens, nach
lebenserhaltenden und lebensverlängernden Maßnahmen, nach Patientenverfügun-
gen und vielem anderen mehr ist diese Entschließung der Synode von erstaunlicher
Aktualität und Zeitlosigkeit. 

Die vorliegende Zusammenfassung möge einen Weg weisen durch das Dickicht von
Anfragen in unserer gegenwärtigen Wertediskussion. Sie soll und kann aber auch
eine Hilfe sein, die christliche, die evangelische Meinung zu diesen Fragen deutlich
zu machen. Und sie kann denen in Kirche und Diakonie helfen, die Entscheidungen
in diesen Bereichen fällen müssen.

Die gesamte Diskussion über das Thema kann im Protokoll der Landessynode, das
in jedem Pfarramt erhältlich ist, nachgelesen werden.

Klaus Rieth 
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synodalen Ausschusses bewerkstelli-
gen. Deswegen haben wir uns auch mit
dem Diakonieausschuss verständigt
und einen Studientag in Bad Boll durch-
geführt. Bei dieser Gelegenheit möchte
ich auch ein ganz herzliches Danke-
schön an Herrn Beck und seine
Mitarbeitenden von der Akademie aus-
sprechen, die uns bei der Vorbereitung
und Durchführung geholfen haben. Die
Erkenntnisse, die wir bei diesem Studi-
entag gewonnen haben, waren für
unsere Beratungen und weiteren Über-
legungen zielführend. Ganz wichtig war
in diesem Prozess, dass wir auch auf
Menschen gehört haben, die in Arbeits-
feldern tätig sind, die mit dem Schutz
des Lebens und der Würde des Men-
schen zu tun haben, so Frau Braun aus
ihrer Arbeit und Frau Klingler aus der
Hospizarbeit. Sehr schnell ist bei uns
der Gedanke gereift, dass wir dem
Thema nicht entsprechen können, wenn
wir eine weitere Positionierung in die
kirchliche, diakonische und gesell-
schaftliche Diskussion einbringen, son-
dern wir müssen eigentlich mehr ins
Blickfeld nehmen. Dieses Mehr sollen
gezielte Aktivitäten sein, die mithelfen,
die Sprachfähigkeit zur Würde des 

Menschen und zum Wert des Lebens zu
fördern, in der Verkündigung, im Schul-
unterricht, im Konfirmandenunterricht,
im kirchlichen Unterricht, in der
Erwachsenenbildung, in der Fort- und
Weiterbildung ehrenamtlicher und
hauptamtlicher Mitarbeitender. Unsere
Gemeindeglieder, jeder mit seinen Mög-
lichkeiten, muss eigentlich Anwalt des
Wertes Leben sein. 

Wir leben in einer Multioptionsgesell-
schaft. Diesen Begriff hat der Soziologe
Professor Peter Gross geprägt, der in
St. Gallen lehrt. Ich denke, dass diese
gesellschaftliche Beschreibung zutref-
fend ist. Wer in einer Möglichkeits-
gesellschaft an vielem teilhaben
möchte, der zahlt einen hohen Preis.
Der Preis ist ja das Aufgeben oder
Nicht-mehr-durchhalten-Können von
Verbindlichkeit. Der Wert Leben scheint
in unserer Gesellschaft keine Verbind-
lichkeit mehr zu haben, wenn das Leben
im Wachsen, im Kommen zur Disposi-
tion steht und wenn die Multioptionsge-
sellschaft, in der wir leben, auch die
Möglichkeiten der Beendigung des
Lebens zur Disposition stellt. Dann ist
dies verhängnisvoll.
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Das Thema ist wie eine Münze mit zwei
Seiten. Auf der einen Seite geht es um
das theologische christlich-ethische
Profil, aber andererseits – und das ist
die andere Seite – kann man nicht nur
den Schutz des ungeborenen Lebens
fordern, die Würde des Menschen und
den Wert des Lebens bereden, sondern
Kirche muss, wenn sie für dieses Thema
in der gesellschaftlichen Diskussion
Lobbyist sein will, auch entsprechende
Hilfen und Dienste für die Betroffenen,
für die Meinungsbildung und für eine
christlich-ethische Positionierung be-
reitstellen. 

Wir haben uns mit dem Thema gründ-
lich befasst und nachgesehen, was es
eigentlich dazu schon alles gibt. So gab
es für die Ausschussmitglieder im Aus-
schuss für Kirche, Gesellschaft und
Öffentlichkeit einen Berg von Pflichtlek-
türe, sodass wir zunächst einmal für

unsere Beratungen eine gemeinsame
Ausgangsbasis hatten. Es kann nicht
Sinn und Ziel sein, dem, was es schon
alles gibt, Weiteres hinzuzufügen. Des-
halb war es für uns ganz wichtig, uns
zunächst einmal darauf zu verständigen,
welches Globalziel wir in der Bearbei-
tung des uns zugewiesenen Antrags
bearbeiten wollen. Dieses Globalziel
lässt sich mit dem Satz beschreiben:
Wir wollen die Sprachfähigkeit fördern,
und zwar die Sprachfähigkeit unserer
Gemeindemitglieder, unserer Kirchen,
die Sprachfähigkeit der Haupt- und
Ehrenamtlichen in unseren Diensten,
Werken und Gemeinden. Es gab auch
eine Reihe von Entschließungen und
Kundgebungen, auch seitens der EKD,
die wir uns auch noch einmal sehr kri-
tisch angesehen haben. 

Das Zweite. Ein so komplexes Thema
lässt sich nicht im Alltagsgeschäft eines

Einbringungsrede

Die Sprachfähigkeit zur Würde des Menschen 
und zum Wert des Lebens fördern

Hartmut Hühnerbein
Vorsitzender des Ausschusses Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit
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Referat

Immer wenn die menschliche Gesell-
schaft sich in Erfolgsfreuden über neue
und umwälzende Ereignisse, Entwick-
lungen und einen damit verbundenen
hochgepriesenen Fortschritt ergeht, ist
es Aufgabe von Kirche und Diakonie
nach denen zuschauen, die bei diesen
großen Errungenschaften unter die
Räder kommen, die darunter leiden
oder auf der Strecke bleiben und für
diejenigen, die dabei stumm gemacht
werden, die Stimme zu erheben. Dann
wird Einseitigkeit zu Parteilichkeit für
die Opfer und damit zu einem positiven
Wert. 

So wenig diese Technik neutral ist, so
wenig neutral sind auch diejenigen, die
sich damit befassen. Ziel ist auch für
mich nicht in erster Linie eine neutrale
Beratung, sondern eine ergebnisoffene,
unabhängige Beratung. Sie soll den Rat-
suchenden eine freie und eigenbe-

stimmte Wahl ermöglichen, indem sie
verschiedene Wege, Denk- und Vorstel-
lungsmöglichkeiten in den Blick nimmt
und im und nach einem persönlichen
Abwägeprozess den jeweils eigenen
Weg der Betroffenen stützt und beglei-
tet.

Es geht hier auch nicht um Kritik an
Frauen oder Paaren und deren Hand-
lungsweisen, sondern um eine Kritik 
an der selektiven Zielrichtung und
Handhabung der vorgeburtlichen Unter-
suchungen. 

Was über die Jahre hin in vielen Debat-
ten oft nur Marginalie blieb, ist eine
Ethik des Alltagserlebens und der All-
tagserfahrung. Wie werden diese Tech-
niken und deren Folgen von Menschen
erlebt und wahrgenommen, welche
Schattenseiten haben diese Errungen-
schaften neben ihren Erfolgen?
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Man kann sich vielfach bei öffentlichen
Diskussionen des Eindrucks nicht er-
wehren, dass es einfacher ist, einen
Konsens über die Verbannung von Müll
aus dem Wald herzustellen. Aber über
den Wert und Schutz des Lebens einen
einheitlichen Konsens herzustellen,
scheint bis zum heutigen Tag äußerst
schwierig zu sein.

Wenn aber der Wert des Lebens, einer
der zentralen Grundwerte, zur Disposi-
tion steht, dann hat dies erhebliche
Fogen für viele Bereiche unseres gesell-
schaftlichen Lebens. Wie soll eine
Präventionsarbeit zum Thema Gewalt
unter jungen Menschen durchgeführt
werden, wenn wir den Wert des Lebens,
den Schutz des Lebens zur Disposition
stellen. Wenn der Eindruck erwächst,
als sei das Leben des Menschen ein ver-
fügbares Gut? 

Ich bin für das Ergebnis dieses Ent-
schließungstextes sehr dankbar, zumal
er einstimmig im Ausschuss für Kirche,
Gesellschaft und Öffentlichkeit verab-

schiedet wurde. Wir haben sehr offen
und, ich denke, sehr fair alle Positionen
gehört und dann auch bei einzelnen For-
mulierungen gerungen, um zumindest
aus dem Ausschuss mit einem abge-
stimmten Papier vor Sie treten zu kön-
nen.

Wir möchten im Rahmen der Einbrin-
gung dieser Erschließung aber auch
zwei Teilaspekte zur Sprache kommen
lassen, weil uns dies bei unserer Arbeit
und in unseren Beratungen eben auch
sehr geprägt hat. Deswegen haben 
wir Kurzstatements verabredet zum
Schutz des menschlichen Lebens von
Anfang bis Ende des Lebens, zum einen
durch Frau Braun vom Diakonischen
Werk, bei der wir uns auch für die Bera-
tung in diesem Prozess bedanken
möchten. Sie wird das Thema vor-
geburtliche Diagnostik und Erfahrun-
gen aus dem Beratungsalltag der
Beratungsstelle für Pränatale Untersu-
chung und Aufklärung (PUA) des 
Diakonischen Werks Württemberg vor-
stellen. 

Wenn Frauen schutzlos sind, 
werden es ihre Kinder auch sein 

Annegret Braun, Beratungsstelle für Pränatale Untersuchung und 
Aufklärung (PUA), Diakonisches Werk Württemberg
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gerschaft eine Fruchtwasserunter-
suchung zu ihrer Beruhigung ein-
fach braucht. 

Wessen Leben ist nun schutzbedürfti-
ger?

Konfliktfeld

Die Schwangerschaftszeit wird in zu-
nehmendem Maß von der Sorge
bestimmt, den unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Erwartungen nicht
gerecht zu werden. Viele befürchten
schuldig zu werden, wenn sie die Mög-
lichkeit eines Schwangerschaftsab-
bruchs nicht in Betracht ziehen und so
ein behindertes oder krankes Kind nicht
verhindern. Die vorgeburtliche Diagnos-
tik trägt dazu bei, sich einer Medizin und
Gesellschaft gegenüber verantwortlich
zu fühlen, die suggeriert, dass alles
irgendwie machbar und lösbar ist.

Ich möchte die mir zur Verfügung ge-
stellte Zeit nicht auf den nahe liegenden
ethischen Konflikt richten, wenn nach
einer pränatalen Diagnose ein Schwan-
gerschaftsabbruch zur Diskussion und
Entscheidung ansteht, sondern eines

der alltäglichsten Beispiele aus meinem
Beratungsalltag aufgreifen. Hier steht
etwas auf dem Spiel, das ich für weitaus
schwerwiegender halte, weil es an den
Grundpfeilern unseres menschlichen
Weiterbestehens rührt und tausendfach
täglich in Frage gestellt wird. Über 70
Prozent aller pränatalen Untersuchun-
gen haben selektiven Charakter. Der
Zeitpunkt ihres Einsatzes: alle vor der
22. Schwangerschaftswoche, gibt den
Hinweis auf das Ziel. In dieser frühen
Schwangerschaftszeit gibt es kaum the-
rapeutische Hilfen, sondern noch die
Möglichkeit, die Schwangerschaft  be-
enden zu können, wenn sich bei dem
werdenden Kind eine zu erwartende Be-
hinderung oder schwere Erkrankung
oder Fehlbildungen herausstellen sollte.
Unter der Vorgabe, alles nur zur Beruhi-
gung der werdenden Mütter oder Eltern
zu machen, haben sich diese Untersu-
chungen zu einem Routineprogramm
hinentwickelt.

So erging es zum Beispiel dieser 37-jäh-
rigen Mutter, die sich schon lange ein
Kind gewünscht hatte und nun endlich
schwanger war.  „Erst“ in der neunten
Schwangerschaftswoche ging sie zum
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In der Diskussion um pränatale Diagno-
stik denkt man meist, wenn es um den
Schutz des Lebens geht, zuerst an das
Leben des ungeborenen Kindes, seinen
Wert und seine Schutzbedürftigkeit.
Doch im Beratungsalltag fallen die
Schutzbedürfnisse vieler Menschen in
die Waagschalen: Neben dem Leben
des Kindes stehen das Leben der Frau,
des Mannes, der Geschwister, das Erle-
ben des Arztes oder der Ärztin, des
Humangenetikers, der Großeltern, der
Freundin mit dem behinderten Kind, der
Arbeitskollegin. Alle diese Leben
gehören zu diesem abwägenden Pro-
zess und fühlen sich möglicherweise
bedroht oder auch angegriffen. 

Die einen haben Angst, dass  ihre
berechtigten guten Hoffnungen 
und guten Grundgefühle in der
Schwangerschaft durch allzu viele
Verunsicherungen und durch An-
und Bedrohungen verloren gehen
könnten, dass das Leben ihres Kin-
des durch die Untersuchungen ver-
letzt werden könnte, sei es durch
das Eingriffsrisiko der Tests selbst
oder durch die möglichen Folgen,
die sie als Eltern in eine sie über-

fordernde Situation bringen könn-
ten, nämlich über Leben und Tod
des eigenen Kindes entscheiden 
zu müssen. Sie fürchten sich vor
einem Rechtfertigungsdruck.

Die andern haben Angst, dass ein
möglicherweise behindertes oder
krankes Kind ihr Leben und Famili-
enleben zu sehr belasten und zer-
stören könnte. 

Wieder andere bekommen Angst
um ihr Mediziner-Berufsleben, da
ein überzogenes Haftungsrecht
ihren Handlungsspielraum so stark
eingrenzt und sie eventuell  zu
einem ethisch fragwürdigen ärztli-
chen Handeln führt, oder haben
ganz  einfach Konkurrenz- und
finanzielle Ängste. 

Und die Mutter mit dem kleinen
Downsyndromkind spürt den
Schmerz und hat Angst vor den
angreifenden Bemerkungen gegen
sie und ihr Kind. Und dennoch 
steht sie selbst gleichzeitig in 
einer großen Ambivalenz, da sie 
bei einer eigenen neuen Schwan-
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Zeitbombe, denn ich könnte ja eine Kata-
strophe in mir tragen!“ Ein schlimmes
Gefühl ist das, und „die beste“ Mutter für
ihr Kind stürzt in Abgründe von Angst
und Schmerz und Enttäuschung. Das
Wunder und die Freude darüber, über-
haupt schwanger geworden zu sein, geht
auf einmal verloren. 

Hier wird eine der wertvollsten Lebens-
phasen, nämlich die Schwangerschafts-
zeit, zur Risikozeit und die Mutterschaft
zur Bedrohung gemacht. Und wenn
Bewahrung der Schöpfung auf unseren
christlichen Leitlinien und Aufgaben
steht, dann ist die Frage, was haben wir
mit dem größten Schöpfungsakt Gottes:
der Schwangerschaft, der Menschwer-
dung, gemacht? Ist sie immer mehr
zum Terrain medizinischer Absicherun-
gen, und mehr und mehr zu einem
Krankheitserleben geworden?

Erkenntnis und Folge

Es ist mit das Schmerzvollste, in der Be-
ratung zu erleben, wie den werdenden
Müttern und Vätern durch die vielfäl-
tigen Angebote der pränatalen Untersu-
chungen die gesunden Hoffnungskräfte

entzogen werden. Die Wechselbäder
von Verunsicherungen und dann wieder
Beruhigungen, die immer neuen Risi-
koeinschätzungen und Berechnungen
machen die Schwangerschaft zu einem
Ereignis medizinischer Kontrolle und
rauben das gesunde Vertrauen und
Zutrauen, das eigentlich für diese Zeit
und für die Zukunft von Mutter und Kind
so lebenswichtig ist. 

Wenn Schwangere bald nur noch zu
wandelnden „Risikozeitbomben“ wer-
den, wo ständig etwas losgehen und
losgetreten werden kann, dann verliert
das Menschlichste, was es gibt, nämlich
das Menschwerden und Menschsein,
seine Kraft und seine Lebendigkeit.
Dann stirbt etwas ganz anderes, näm-
lich dieses Vertrauen, die Hoffnung und
die Liebe, und das ist dann tatsächlich
das Schlimmste.

Eine Gesellschaft erleidet unter diesen
Entwicklungen erheblichen Schaden,
weil sie die Verschiedenheit nicht mehr
als Bereicherung und Lebendigkeit
erlebt, sondern durch eine medizinische
und genetische Normierung einem Per-
fektionswahn erliegt.
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Frauenarzt, weil sie auf  Nummer sicher
gehen wollte, dass ihr eigener Schwan-
gerschafts-Schnelltest stimmt. In die
Freude über die ärztliche Mitteilung hin-
ein, dass sie tatsächlich schwanger ist
und sie im Ultraschall es selbst sehen
konnte, platzte die dringende Empfeh-
lung des Arztes zu einer Fruchtwasser-
untersuchung, da sie auf Grund ihres
Alters eine Risikoschwangere sei. Nach
einem kurzen Zögern und einer eher
ablehnenden Haltung der Frau reagierte
der Arzt mit einer kurzen Zusatzfrage,
die den  Hintergrund der pränatalen Dia-
gnostik-Absicht auf die kürzeste Weise
zusammenfasst: „Oder wollen Sie ein
behindertes Kind?“ – „Natürlich nicht
...“, so die erschrockene Antwort der
gerade zur werdenden Mutter geworde-
nen Frau. Die schnelle Logik des Arztes:
„Also, dann machen wir einen Termin
für die Untersuchung am besten gleich
fest; wenn Sie wiederkommen, reden
wir dann noch darüber“, diese Logik
war für ihn klar und konsequent. 

Mit dem Termin in der Tasche kam die
Frau in die PUA-Beratungsstelle. Es stell-
te sich nach kurzem Gespräch heraus,
dass sie diese Fruchtwasseruntersu-

chung mit all den möglichen Folgen
nicht wollte. Doch dann war da die
Angst: „Wenn ich es nicht mache, ver-
säume ich etwas für mein Kind, bin ich
schuld, wenn es behindert oder krank
zur Welt kommt“ und schlussendlich
„wie sage ich es meinem Arzt, ohne dass
das Vertrauen zwischen ihm und mir
gestört wird, wenn ich seine Empfehlung
ablehne?“ – Und dann das Schlimmste,
was sie dann auch bitter weinen ließ, es
zerbrach in ihr das Grundgefühl, eine
gute Mutter zu sein. Es brach aus ihr ver-
zweifelt heraus: „Ich hatte mich so sehr
gefreut, und nun ..: bin ich eine schlechte
Mutter, ich bin zu alt, ich bin ein Risiko
für mein Kind, ich schade ihm.“ Nun ist
ihr das für eine Schwangerschaft so
wichtige gute Muttergefühl und Selbst-
vertrauen verloren gegangen. Und
gerade das braucht es, um die guten
Hoffnungsgefühle aufzubauen und um
die ganz normalen Ängste zu bewältigen,
die eben durch die schwangerschafts-
gegebenen Ungewissheiten und das
einem Verborgene ausgelöst werden
und die es schon immer gab und gibt. 

„Ich bin ein Risiko für diese Gesellschaft,
eine lebende Bedrohung, eine wandelnde
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den zur Dauerkrise über Monate hin
bis zur Geburt führen.

die werdenden Eltern schlimmsten
Falls in die unmenschlichen Ent-
scheidungssituationen gebracht
werden können und in seelische
Überforderungen, wenn sie über
Tod oder Leben ihres Kindes und
über Austragen oder Abbrechen
und Gebärenmüssen zu  entschei-
den haben.

mit jedem Untersuchungsangebot
direkt oder indirekt die Angst vor
einer möglichen Behinderung zum
Thema gemacht wird und damit
behindertes oder krankes Leben
offen oder versteckt in Frage
gestellt wird.

ein so genanntes „Ersttrimester-
Screening“ als ausschließlich
selektiver Test in der Frühschwan-
gerschaft vor allem ökonomische
Interessen verfolgt. Es ist skan-
dalös, wenn Verkaufsstrategien die
Angst in der Schwangerschaft vor
einer Behinderung des Kindes nut-
zen.

Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit
bestimmen die Werte 

Was ich hier in diesem innerkirchlichen
Rahmen zu bedenken geben möchte,
ist, dass bundesweit unsere Kranken-
häuser in diakonischer, evangelischer
und katholischer Trägerschaft sich
daran beteiligen. Sie alle bieten dieses
Instrumentarium an, dessen Folgen sie
ablehnen und auch nicht mittragen.

Auch hier in unseren Krankenhäusern
wird die Schwangerschaft einem frag-
würdigen Auffangen von Sicherheitsbe-
dürfnissen, einer Absicherungsmedizin,
eventuellen ökonomischen und Konkur-
renz befürchtenden Interessen geopfert.

Vielfach sind die Hintergründe und Fol-
gen der Gendiagnostik zu wenig bekannt
und erkannt. Die Gefahren, die in ihrer
nicht zu begrenzenden Entwicklung und
Ausweitung liegen, werden unterschätzt.

Gegen diese völlig aus dem Ruder lau-
fenden Entwicklungen in der Präna-
taldiagnostik aufzustehen und eine
Gegenbewegung in Gang zu bringen,
auch wenn dies noch so utopisch
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Um vier Prozent der Eltern abzusichern,
werden 96 Prozent unnötig verunsi-
chert. Schwangerschaftszeiten, die zu
Recht ein gesundes Leben und Erleben
beanspruchen, werden zu einem Risiko-
und Krankheitsgeschehen deformiert.
Dies ist die so traurige und skandalöse
Folge eines oberflächlich so viel ver-
sprechenden medizinischen Fort-
schritts. Dieser wird mit jeder neuen
Untersuchungsmethode und Studie, die
derzeit nur so auf den Markt drängen,
auch Ärzte immer tiefer in die haftungs-
rechtlichen Gassen und Sackgassen
führen. Vielleicht steht am Ende dann
die These da, unter solchen Umständen
besser keine Kinder mehr zu bekom-
men, denn wer hält schon diesen aus-
geklügelten Überwachungstechniken
stand und wer ist schon so perfekt und
gesund, dass man nichts an ihm finden
wird. 

„Gesund ist der, der noch nicht lange
genug untersucht worden ist“, so die
Aussage eines Hausarztes zur Frage:
wer oder was ist gesund? Der bedroh-
lichste Satz für alle, die in Zukunft
gezeugt werden und noch auf diese
Welt kommen wollen.

Es geht um das Erleben von Frauen und
damit auch um ihre Würde. Ich kann
und will werdendes Kind und Mutter
nicht auseinander denken und so ist in
der Würde der Frau auch die Würde des
Kindes mit enthalten. Wenn Frauen
schutzlos sind, werden es ihre Kinder
auch sein oder werden.

Und das geschieht, wenn …

jährlich faktisch beinahe jeder der
rund 700.000 Schwangeren mit
mehr oder weniger Druck und
unzureichender Aufklärung ein
Instrumentarium angeboten wird,
durch das die jeder Schwanger-
schaft eigenen Ängste zunächst
noch mehr gesteigert und überstei-
gert werden, um sie dann wieder
mit den vielfältigen Testangeboten
zu beruhigen.

Schwangere durch Auffälligkeiten
und geringe Normabweichungen 
bei dem ungeborenen Kind belastet
werden, obwohl diese sich zum
größten Teil von alleine wieder auf-
lösen, aber dennoch zur endlosen
Verunsicherung und unter Umstän-
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Referat

An einem Beispiel darf und will ich
Ihnen zeigen, wie gefährlich es ist,
wenn wir unter dem Stichwort „Selbst-
bestimmung“ die Türe dafür öffnen,
dass Menschen am Ende ihres Lebens
getötet werden sollen, weil man ihnen
den inneren Prozess des Sterbens
ersparen will. Dieses Wort „Selbstbe-
stimmung“, das jetzt auch in einem
neuen Gesetzentwurf entscheidend
werden soll, geht davon aus, dass der
Mensch über eine vernünftige rationale
Entscheidung festlegt, ob er leben oder
getötet werden will. Wer Sterbenden
aber nahe ist – und das sind viele in der
Hospizbewegung – erfährt, dass an der
Grenze des Lebens völlig andere
Dimensionen im Menschen wach wer-
den, die ihn führen, seine Gefühle, sein
Unbewusstes, die innere geistige und
geistliche Führung. Das Sterben ist, wie
wir spüren, zugleich ein spiritueller
Prozess, der zum Menschen dazu-

gehört, weil der Mensch nicht nur aus
Vernunft besteht.

Mein Beispiel. Eine Familie wendet sich
an mich. Ihr Sohn ist vor zwei Jahren
verunglückt, er liegt seither in einem
Pflegeheim im Koma und wird, obwohl
er die Speise aufnehmen könnte, durch
eine Sonde ernährt, weil dies eben
schneller geht und man bei den heuti-
gen Pflegesituationen solche Techniken
wählt. Die Eltern gehen einen schweren
und sehr belastenden Weg. Dazu gehört
auch, dass ihr Umfeld wenig Verständ-
nis für sie hat, weil andere Menschen
den Sinn dieses Lebens nicht erkennen
können. Schließlich fragen sich auch die
Eltern, ob man durch die Entfernung der
Sonde den Tod herbeiführen dürfte. Als
ich gefragt werde, sage ich: Kann man
denn über das Leben eines Menschen
nur mit dem Verstand entscheiden, und
erst recht, wenn man diesen Menschen
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erscheint, könnte ein Aufgabenziel von
Kirche und Diakonie sein. 

Hartmut Hühnerbein:
Liebe Frau Braun, Ihnen sei herzlich
gedankt, dass Sie mit diesem konkre-
ten Beispiel auch die Inhalte Ihrer
Arbeit hier vorgestellt haben. Ich
denke, bei diesem ganzen Beratungs-
prozess im Ausschuss gibt es schon
Gewinner, das sind die Ausschuss-
mitarbeitenden; denn das war auch für

uns alle eine gute Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltung. 

Wir haben uns aber bei unseren Überle-
gungen auch mit dem Wert des Lebens
im Alter, im Pflegefall, und mit dem
Sterben befasst. Wir haben uns über
beeindruckende Beispiele von Mitarbei-
tenden in der Hospizarbeit berichten
lassen, und wir danken Herrn Prälat
Klumpp, dass er uns heute ein Fallbei-
spiel aus dieser Arbeit zur Veran-
schaulichung geben wird. 

Über das Leben und Sterben eines Menschen 
nicht nur mit dem Verstand entscheiden

Martin Klumpp, Prälat in Stuttgart
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erfahre ich, was er mir sendet. Das ist
für mich immer eine wunderbare Erfah-
rung.

Nach etwas mehr als einer Stunde wird
bei ihm Müdigkeit spürbar. Ich frage
ihn, ob wir all das, was jetzt ist, was wir
erfahren und gesprochen haben, auch
Gott sagen sollen. Und ich empfinde, es
meldet sich in meinem Inneren, dass
dies für ihn passt, dass wir es tun dür-
fen. Wieder geht alles ganz langsam. Ich
sage dann bewusst: Also, dann beten
wir jetzt. In diesem Moment erschrickt
seine Mutter. Der Patient im Koma ver-
sucht nämlich, sich ganz kurz aufzuset-
zen. Durch seine Arme geht ein Zucken.
Wenn er könnte, würde er die Hände fal-
ten. Das wird unmittelbar deutlich. Er ist
ganz da, ganz mit uns verbunden, nach
jedem Satz unseres Gebets eine Pause.
Ich sage dabei nur zu Gott, was jetzt ist,
was wir jetzt erfahren haben. So sind
wir mit Gott und vor ihm auch unterein-
ander verbunden.

Nach einem herzlichen Abschied vom
Sohn stehen wir wieder vor der Türe,
die Mutter und ich, wir schauen uns an.

Sie sagt: Ich spüre, wie dicht und inten-
siv er lebt. Über die Frage, ob er getötet
werden soll, hat sie nach dieser Erfah-
rung nicht mehr gesprochen. 

Hartmut Hühnerbein: 
Ich denke, an den Fallbeispielen, die wir
gerade gehört haben, wird einiges deut-
lich. Wir reden oft bei diesem Thema
mit statistischen Zahlen und führen
dann auch mit Statistiken unsere
Diskussion. Die Sache bekommt aber
eine Nähe und eine Enge, eine
Bedrängung zum Handeln und zum
Entscheiden, wenn ein Problem einen
Namen und ein Gesicht hat. Dann
beginnt man über diese Dinge anders
zu denken und zu reden. 

Ihnen, Frau Braun und Prälat Klumpp,
wünschen wir für Ihre Arbeit alles Gute
und wir hoffen, dass diese Entschlie-
ßung heute verabschiedet wird, nicht
nur als ein Diskussionsbeitrag in die
Öffentlichkeit hinein, sondern zugleich
auch als eine Verstärkung für die haupt-
und ehrenamtlich Mitarbeitenden in
ihren Arbeitsfeldern.  
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nicht einmal kennt, gar nicht wahrge-
nommen hat, nicht sein Bruder oder,
wie die Bibel sagt, sein Nächster gewor-
den ist? Ich frage auch: Welche schöp-
ferischen geistlichen Kräfte sind denn in
ihm? Was geht in seiner Seele vor, dass
er nicht stirbt? Er könnte ja auch ster-
ben. Darum sage ich, weil er lebt, will
ich ihn gerne kennen lernen. Wollen wir
gemeinsam das Leben in ihm suchen. 

Wir vereinbaren, dass wir zusammen zu
ihm gehen. Wir wollen über eine Stunde
bei ihm bleiben und vereinbaren auch,
dass wir nie über ihn hinweg reden,
immer zu ihm und mit ihm. Wir sitzen
an beiden Seiten des Bettes, schieben
unsere Arme unter ihn, geben uns so
die Hand. Er soll unsere Wärme und Zu-
wendung spüren, fühlen, wahrnehmen.
Als wir die Station betreten, sagt die
Schwester: Ah, sie kommen zu Herrn X,
da wird er sich aber freuen! Ich stutze.
Offensichtlich hat die Schwester eine
emotionale Beziehung zu diesem jungen
Mann. Seine Mutter spricht nun sehr
liebevoll mit ihm. Sie erinnert ihn an
Dinge, an schöne Dinge, die sie mit ihm
erlebt hat. Sie sagt ihm auch, wie stolz
sie auf ihn so viele Jahre war. Ich sage

ihm leise, was ich an ihm sehe, zum
Beispiel auch, dass mir sein Gesicht
gefällt. Ich sage ihm auch, wer ich bin
und dass wir jetzt eine Zeit lang nur bei
ihm sein wollen. Wir reden gar nicht
immer. In der Stille und in der Konzen-
tration kommt eine Brücke von Gefüh-
len und von inneren Energien zu ihm hin
zustande. So ist er mir sehr nahe. Ich
fühle ihn nach einer Zeit nicht mehr
fremd. Und das ist wichtig. Er darf jetzt
so sein, wie er ist. 

Wir singen auch; denn ich habe den Ein-
druck, dass dieses Singen ihn erreicht.
Seine Mutter erinnert ihn daran, dass er
zu denen gehörte, die auch als Jugend-
liche in die Kirche mitgegangen sind
und sich fürs geistliche Leben interes-
sierten. Sie sagt ihm, dass ihr das auch
jetzt hilft, weil sie das von ihm weiß. Sie
spürt und ich spüre es, dass jeweils ver-
langsamt in ihm aufkommt, was wir ihm
sagen. Nach jedem Satz warten wir, bis
das Gesagte sozusagen in ihm ange-
kommen ist. Und plötzlich habe ich das
Gefühl, wir können miteinander reden,
hinüber und herüber. Mit Neugeborenen
kann man auch reden, obwohl sie nicht
sprechen können. In meinem Inneren
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Entschließung

„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
(Artikel 1,1)

... geschaffen und gewollt ...

Jeder einzelne Mensch darf sich als von
Gott geschaffen und gewollt verstehen. 

„Du hast mich gebildet im Mutterleibe.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen,
als ich im Verborgenen gemacht wurde.
Deine Augen sahen mich, als ich noch
nicht bereitet war, und alle Tage waren
in dein Buch geschrieben, die noch
werden sollten und von denen keiner da
war.“ (Psalm 139,13-16) 

Martin Luther formulierte im kleinen
Katechismus: 

„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen
hat samt allen Kreaturen, mir Leib und
Seele, Augen, Ohren und alle Glieder,
Vernunft und alle Sinne gegeben hat
und noch erhält.“

Wir selbst und jeder Mensch verdanken
unser Leben Gott, dem Schöpfer. Er hat

uns ins Leben gerufen, und er wird uns
auch aus dieser Welt abberufen – wann
er es will: „Alles hat seine Zeit: Geboren
werden hat seine Zeit, Sterben hat seine
Zeit“ (Prediger 3,2). Wir werden gebo-
ren ohne unser Zutun. Wir müssen ster-
ben. Das ist unabwendbar. Unser Leben
ist ein Geschenk auf Zeit.

... geschenkt und geschützt ...

Gott, der Herr allen Lebens, wird im
Buch der Weisheit auch als Freund und
Liebhaber des Lebens bezeichnet
(Weisheit 11,26). Gott will das Leben.
Er will, dass es zur Entfaltung kommt.
Daraus folgt, dass menschliches Leben
vom Menschen nicht angetastet werden
darf. Es steht nicht zu unserer Verfü-
gung. Das fünfte Gebot zieht eine klare
Grenze: „Du sollst nicht töten.“ 
(2. Mose 20,13) Auf dieser Basis hält
das Grundgesetz fest: „Jeder hat das
Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit.“ (Artikel 2,2)

Sobald wir die Menschenwürde an Be-
dingungen knüpfen, kann sie rasch
einem Embryo im frühesten Entwick-
lungsstadium, aber auch einem
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Um ein einziges Menschenleben zu ret-
ten, wird oft ein gewaltiger Einsatz ge-
leistet. Leben ist nicht mit Geld und Gut
aufzuwiegen; es ist unendlich wertvoll.
Das empfindet derjenige, dem nach ei-
ner lebensbedrohlichen Erkrankung das
Leben neu geschenkt wurde, aber auch,
wer einen großen Verlust erlitten hat.
Dass wir Menschen selbst kein Leben
schaffen können, erleben ungewollt kin-
derlose Paare als schmerzhafte Begren-
zung. 

... unendlich wertvoll ...

Die aktuellen Entwicklungen in Biologie
und Medizin bergen die Gefahr, dass der
Mensch, das menschliche Leben zum
Objekt technischer Machbarkeit oder
wirtschaftlicher Interessen wird. Da-
durch sind die Ehrfurcht vor dem Leben
und die Achtung vor der Würde des
Menschen bedroht. 

... unbedingt würdevoll ...

Die Bibel offenbart uns Gott als den
Schöpfer allen Lebens. Der Mensch ist
einerseits Teil von Gottes Schöpfung;
zugleich aber hat er eine herausgeho-
bene Stellung: „Gott schuf den Men-
schen zu seinem Bilde“ (1. Mose 1,27).
Gott bezieht den Menschen in seinen
immerwährenden Schöpfungsprozess
als Handelnden mit ein. Die Gotteben-
bildlichkeit begründet die besondere
Würde des Menschen. Sie gilt dem
Menschen als solchem. Sie ist jedem
Einzelnen von Gott verliehen und damit
unabhängig von Eigenschaften des
Menschen, von Entwicklungsstadium,
Leistungsfähigkeit, Krankheit oder Ge-
sundheit. Diese Würde ist deshalb auch
unverlierbar. 

Auf dieser Sicht vom Menschen basiert
unser Grundgesetz: 

Zur Würde des Menschen und zum Wert des Lebens

Entschließung der 13. Landessynode vom 25. November 2004
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Deutschland und der Deutschen
Bischofskonferenz von 1989 „Gott
ist ein Freund des Lebens“ – Her-
ausforderungen und Aufgaben beim
Schutz des Lebens.

Beitrag der Kammer für Öffentliche
Verantwortung der Evangelischen
Kirche in Deutschland „Im Geist 
der Liebe mit dem Leben umgehen“
– Argumentationshilfe für aktuelle
medizin- und bioethische Fragen,
aus dem Jahr 2002

Kundgebung der EKD-Synode 
vom November 2002 „Was ist der
Mensch?“

Die gemeinsame Aktion „Woche 
für das Leben“ der evangelischen
und katholischen Kirche. Das Leit-
thema für die Jahre 2002-2004
heißt „Um Gottes Willen für den
Menschen“.

... Konsens und Konsequenzen ...

Aus dieser theologischen Grundle-
gung ergeben sich folgende Konse-
quenzen: 

Das Leben von Menschen ist unbe-
dingt schutzwürdig von seinem
Anfang bis zu seinem Ende. Ihm
gebührt deshalb Vorrang vor allen
anderen Interessen, insbesondere
wirtschaftlichen Interessen und 
Forschungszwecken. 

Das Leben von Menschen beginnt
mit der Verschmelzung von Samen-
und Eizelle. Von diesem Augenblick
an ist das Individuum mit seinen
Eigenschaften und Potenzialen
genetisch bestimmt und damit
unverwechselbar. 

Auch der Embryo außerhalb des
Mutterleibes unterliegt dieser unbe-
dingten Schutzwürdigkeit. Er ist
kein Material, das zu irgendeinem
Zweck dienen darf. 

Eine verbrauchende Embryonen-
forschung lehnen wir ab sowie 
jede Form der Selektion und daher
die Präimplantationsdiagnostik
(PID) und das Klonen von Men-
schen. Ein Urteil über lebenswertes
und -unwertes Leben steht uns
nicht zu. 
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Schwerbehinderten oder einem verwirr-
ten alten Menschen abgesprochen wer-
den. Wenn wir Gottes Autorität nicht
achten, dann sind Grenzen kaum auf-
rechtzuerhalten. Daher werden die Zehn
Gebote eingeleitet mit einer Selbstvor-
stellung Gottes: „Ich bin der Herr, dein
Gott, der ich dich aus Ägyptenland, 
aus der Knechtschaft, geführt habe“ 
(2. Mose 20,2). Gott hat sein Volk in die
Freiheit geführt und gibt ihm nun eine
Lebensordnung. Alle ethischen Anwei-
sungen sind auf Gott bezogen. „Ich bin
der Herr, dein Gott … Du sollst nicht
töten.“ Gott setzt der menschlichen
Willkür Grenzen, um Leben zu ermög-
lichen, um den Einzelnen und die
Gemeinschaft zu bewahren. Nach der
Bibel ist Leben immer Leben in Bezie-
hungen, in Beziehung zu Gott und zum
Mitmenschen. 

... Liebe zum Leben ...

Gott enthüllt uns seinen heilsamen Wil-
len und erweist sich zugleich als der
Barmherzige. Als Menschen leben wir
von seinem Erbarmen. „Barmherzig
und gnädig ist der Herr, geduldig und
von großer Güte“ (Psalm 103,8). Gott

liebt gerade das Schwache und
Unvollkommene. Deshalb hat Jesus
sich in besonderer Weise der Kranken
und Schwachen angenommen. Er hielt
auch seine Nachfolger an, Barmherzig-
keit zu üben. „Ich habe Wohlgefallen an
Barmherzigkeit und nicht am Opfer“
(Matthäus 9,13).

Die Ehrfurcht vor dem Schöpfer um-
fasst folgerichtig die Ehrfurcht vor dem
von Gott geschaffenen Leben. Durch 
die Jahrhunderte haben sich vor allem
Christen im Dienst für den Nächsten
eingesetzt, in der Pflege der Kranken, in
der Hilfe für Behinderte, in der Beratung
und Hilfe für ungewollt Schwangere, in
Lebensrechtsgruppen, Altenpflege und
Hospizbewegung. 

Für diese Sicht des Menschen, für seine
Wertachtung und für den Schutz des
Lebens sind die Kirchen immer wieder
entschieden eingetreten. 

Hier seien nur einige Meilensteine der
letzten Jahre genannt:

Die Gemeinsame Erklärung des
Rates der Evangelischen Kirche in
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Abtreibung bedeutet Tötung eines
Menschen.

Im Blick auf Spätabtreibungen
lebensfähiger Föten besteht drin-
gender politischer und rechtlicher
Handlungsbedarf. 

Aktive Sterbehilfe lehnen wir ab.
Der Tod eines Menschen muss
abgewartet, er darf nicht herbeige-
führt werden. Aktive Sterbehilfe
birgt die Gefahr, dass ein Mensch
unter Druck gerät, darin einzuwilli-
gen, wenn sein Zustand für andere
zur psychischen oder wirtschaftli-
chen Belastung geworden ist. Statt-
dessen wollen wir wo möglich eine
wirksame Schmerztherapie und die
liebe- und würdevolle Begleitung
am Ende des Lebens fördern. 

Diese grundlegenden Auffassungen
wollen wir festhalten bzw. wieder in
Erinnerung bringen. Sie können eine
ethische Haltung begründen und festi-
gen, die den Einzelnen hilft, in konkreten
Lebenssituationen zu einer verantwortli-
chen Entscheidung zu kommen. 

Wir verkennen nicht, dass Menschen in
schwierigste Entscheidungssituationen
geraten können, bei denen jede Option
mit einem Dilemma behaftet ist und
nicht mit letzter Sicherheit auszuma-
chen ist, welche das geringere Übel dar-
stellt. Wer schuldig geworden und in
seinem Gewissen belastet ist, soll erfah-
ren, dass Gottes Gnade immer noch
größer ist. Als Christen sehen wir uns in
der Pflicht, betroffenen Menschen vor-
urteilsfrei beizustehen und vorbehaltlos
zu helfen. 
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